
Förderübersicht: Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)
Einzelmaßnahmen zur Sanierung von 

Wohngebäuden (WG) und Nichtwohngebäuden (NWG) Fördersatz Fördersatz mit  
Heizungs-Tausch-Bonus Fachplanung

Gebäudehülle1 Dämmung von Außenwänden, Dach, Geschossdecken und Bodenflächen; Austausch 
von Fenstern und Außentüren; sommerlicher Wärmeschutz 15 %

50 %

Anlagentechnik1
Einbau/Austausch/Optimierung von Lüftungsanlagen; WG: Einbau „Efficiency Smart 
Home“; NWG: Einbau Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, 
Raumkühlung und Beleuchtungssysteme

15 %

Heizungsanlagen Solarthermieanlagen 25 %

Wärmepumpen³
Biomasseanlagen2

Innovative Heizanlagen auf EE-Basis
EE-Hybridheizungen mit Biomasseheizung2, 3 

EE-Hybridheizungen ohne Biomasseheizung3 

25 %
10 %
25 %
20 %
25 %

35 %
20 %
35 %
30 %
35 %

Errichtung, Erweiterung, Umbau eines Gebäudenetzes
Mindestens 55 % Anteil EE im Wärmemix

Anschluss an ein Gebäudenetz
Mindestens 25 % Anteil EE im Wärmemix

Anschluss an ein Wärmenetz
Mindestens 25 % Anteil EE im Wärmemix oder Primärenergiefaktor höchstens 0,6

25 %

25 %

25 %

35 %

35 %

Heizungsoptimierung1 15 %

Stand: 15. August 2022

1 iSFP-Bonus: Bei Umsetzung einer Sanierungsmaßnahme als Teil eines im Förderprogramm „Bundesförderung für Energieberatung für Wohngebäude“ 
geförderten individuellen Sanierungsfahrplanes (iSFP) ist ein zusätzlicher Förderbonus von 5 % möglich.
2 Innovationsbonus Biomasse: Bei Einhaltung eines Emissionsgrenzwertes für Feinstaub von max. 2,5 mg/m3 ist ein zusätzlicher Förderbonus von 5 % möglich.
3 Wärmepumpen-Bonus: Wenn als Wärmequelle Wasser, Erdreich oder Abwasser erschlossen wird, ist ein zusätzlicher Förderbonus von 5 % möglich.
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